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Die vorliegende PDF-Datei haben wir im Auftrag unseres Mandan-

ten erstellt.

Wir weisen darauf hin, dass maßgeblich für unsere Berichterstat-

tung ausschließlich unser Bericht in der unterzeichneten Original-

fassung ist.

Da nur der gebundene und von uns unterzeichnete Bericht das

berufsrechtlich verbindliche Ergebnis unserer Tätigkeit darstellt,

können wir für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit dieser

in Dateiform überlassenen Berichtsversion keine Haftung überneh-

men.

Hinsichtlich der Weitergabe an Dritte weisen wir darauf hin, dass

sich dieser Bericht ausschließlich an den Auftraggeber und seine

Organe richtet. Unsere Verantwortlichkeit - auch gegenüber Dritten

- bemisst sich alleine nach den mit dem Mandanten geschlossenen

Auftragsbedingungen.
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An den Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V., Berlin 

A. PRÜFUNGSAUFTRAG 
Vom Vorstand des 

Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V. 
Berlin 

(im Folgenden auch „EZE“ oder „Verein“ genannt) 

wurden wir mit der Abschlussprüfung für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr 
beauftragt. 

Die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
wurde mit Wirkung zum 1. Juni 2024 in Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft umfirmiert. Die rechtliche Identität wurde durch die 
Umfirmierung nicht berührt. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F. [10.2021]) erstellt. 

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis 
zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2024 
maßgebend. Danach ist unsere Haftung nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen 
begrenzt. Im Verhältnis zu Dritten gelten Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbe-
dingungen. 
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B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 
Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V., Berlin 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss des Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V., 
Berlin, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 – geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kauf-
leute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.  

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind vom Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtü-
mern ist.  
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieses Systems des Vereins abzugeben.  

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.“ 
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 
Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung war der nach den deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen 
aufgestellte Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung des Vereins. 

Ergänzend wurden wir damit beauftragt, in diesen Prüfungsbericht eine betriebswirtschaftliche 
Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins aufzunehmen. Diese Analyse 
haben wir in Abschnitt E. dieses Berichts dargestellt. 

Abgrenzung der Verantwortlichkeiten 

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter des Evangelische Zentralstelle für 
Entwicklungshilfe e. V. die Verantwortung für die Buchführung und die Aufstellung des Jah-
resabschlusses sowie die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die dem Abschlussprü-
fer gemachten Angaben tragen. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Auf-
gaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rück-
wirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. 

Prüfungsumfang 

Unsere Prüfung erfolgte nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass falsche Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. 

Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher 
Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb 
der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich 
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eine Abschlussprüfung auch nicht darauf zu erstrecken, ob die Fähigkeit des Vereins zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäfts-
führung zugesichert werden kann. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir je-
doch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesent-
lich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Ver-
eins sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. 
Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Glie-
derungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 

Ausgangspunkt der Prüfung 

Ausgangspunkt war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2022.  

Risikoorientierter Prüfungsansatz 

Auf Basis der von uns festgestellten und beurteilten Fehlerrisiken haben wir ein Risikoprofil für 
die Angaben in der Rechnungslegung erstellt. Zu diesem Zweck haben wir Prüfungshandlun-
gen zur Risikobeurteilung durchgeführt und uns zunächst ein Verständnis vom Verein sowie 
seinem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld verschafft und darauf aufbauend mit den Un-
ternehmenszielen und -strategien sowie deren Umsetzung beschäftigt, um die Geschäftsrisi-
ken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. 

Der Verein hat wesentliche Teilbereiche des Rechnungswesens auf den EWDE ausgelagert. 
Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens haben wir unsere Prüfungs-
handlungen (Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen) vor 
Ort beim EWDE vorgenommen. 

Auf Grundlage der Risikobeurteilung wurden daraufhin einzelne Prüffelder identifiziert und ein 
entsprechendes Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm wurden die 
Schwerpunkte der Prüfung und für jedes Prüffeld die Prüfungsziele sowie die Art und der Um-
fang der Prüfungshandlungen festgelegt. Zudem wurden auch die zeitliche Abfolge der Prü-
fung und der Mitarbeitereinsatz geplant. 

Prüfungsschwerpunkte 

Dabei wurden im Berichtsjahr folgende Prüfungsschwerpunkte festgelegt: 

 Sicherstellung der Existenz der Forderungen von Projektbewilligungen 

 Bewertung und Ausweis von Verbindlichkeiten gegenüber dem EWDE 
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Vorgenommene Prüfungshandlungen 

Wegen der überschaubaren Größe des Vereins und der geringen Komplexität der Organisati-
onsstrukturen und Kontrollsysteme haben wir im Wesentlichen aussagebezogene Prüfungs-
handlungen (analytische Prüfungen und Einzelfallprüfungen) durchgeführt, insbesondere: 

 Einholen von Bestätigungen der Kreditinstitute 

Beim vorliegenden Prüfungsauftrag haben wir auf die Einholung von Rechtsanwaltsbestäti-
gungen verzichtet. Zur Erreichung der notwendigen Urteilssicherheit haben wir alternative Prü-
fungshandlungen durchgeführt. 

Zeitlicher Ablauf und Vollständigkeitserklärung 

Wir haben die Prüfung im Mai 2024 durchgeführt. 

Die gesetzlichen Vertreter haben uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht. 

Die gesetzlichen Vertreter des Vereins haben uns in ihrer abgegebenen Vollständigkeitserklä-
rung schriftlich versichert, dass die erteilten Aufklärungen und Nachweise vollständig sind. 
Ferner haben sie erklärt, dass alle Geschäftsvorfälle erfasst und im Jahresabschluss wieder-
gegeben worden sind. 



Forvis Mazars GmbH & Co. KG 
Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V. 
Prüfungsbericht | Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 

 127839 | 8 

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Unsere Prüfung ergab die formelle und materielle Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den übrigen gesetzlichen 
Vorschriften. 

Die Bücher des Vereins sind ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Der Verein 
erfüllt seine Verpflichtungen zur Rechnungslegung im Rahmen der Vorschriften des BGB und 
der Abgabenordnung durch Anwendung der Vorschriften für alle Kaufleute (§§ 238 ff. HGB). 
Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in allen wesentlichen 
Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung und im Jahresabschluss abgebildet. 

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, 
der Datenfluss und das Belegwesen sind grundsätzlich geeignet, die vollständige, richtige, 
zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle zu gewährleisten. 

Die Bücher des Vereins werden vom EWDE geführt. 

2. Jahresabschluss 

Der Verein legt Rechnung nach den im HGB geregelten Vorschriften für alle Kaufleute zur 
Führung von Handelsbüchern (§§ 238 ff. HGB). 

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 
31. Dezember 2023 entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen und rechts-
formspezifischen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. 

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernom-
men. Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind in allen wesentli-
chen Belangen beachtet worden. 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir der Überzeugung, dass der Jah-
resabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
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den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Vereins vermittelt.  

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung entspricht der Jahresabschluss den ge-
setzlichen Vorschriften. Da der Verein nicht zur Erstellung eines Anhangs verpflichtet ist, erfüllt 
der Jahresabschluss nicht die Generalnorm nach § 264 Abs. 2 HGB. 

2. Bewertungsgrundlagen 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden des Vereins in dem vorliegenden 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 erfolgte gemäß den Vorschriften des HGB. 

Im Jahresabschluss wurden nachfolgende wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrund-
sätze angewandt: 

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. 

 Liquide Mittel valutieren zum Nennwert. 

 Die sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach 
Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. 

 Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. 

 Die zur Erfüllung der Satzungszwecke beantragten Mittel vom BMZ und der Engagement 
Global gGmbH werden im Zeitpunkt der Bewilligung grundsätzlich in Höhe des bewilligten 
Betrags als Forderungen und Verbindlichkeiten erfasst. Die Fortschreibung der Forderun-
gen und Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich nach Zahlungsmittelfluss. 

 Den Risiken aus Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber Zuwendungsgebern stehen 
gleichwertige und werthaltige Rückgriffsansprüche gem. § 6 Abs. 1 des Globalmittelvertra-
ges sowie gem. § 6 Abs. 1 des Sondermittelvertrages gegen den EWDE gegenüber. Dem-
zufolge werden für solche Risiken keine Rückstellungen ausgewiesen. 

Änderungen in den Bewertungsgrundlagen (Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungs-
wahlrechten sowie Ausnutzung von Ermessensspielräumen) oder sachverhaltsgestaltende 
Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ver-
eins haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt. 
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E. SONSTIGE AUFGLIEDERUNGEN UND 
ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 

I. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse 
Zweck des Vereins ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, Unterstützung hilfs-
bedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO sowie die Förderung der Volks- und Berufsbildung 
einschließlich der Studentenhilfe. Daneben kann der Verein auch die ideelle und finanzielle 
Förderung anderer steuerbegünstigter Körperschaften, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts oder auch von ausländischen Körperschaften zur ideellen und materiellen Förderung 
und Pflege der zuvor genannten Zwecke vornehmen (§ 58 Nr. 1 AO). Er soll einen Beitrag zu 
mehr Gerechtigkeit und Frieden leisten und Gottes Schöpfung bewahren helfen. Im Mittelpunkt 
der Arbeit stehen Benachteiligte, Arme und Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben. 

Der Verein verwirklicht seine Zwecke insbesondere durch die Beschaffung von Mitteln. Dies 
erfolgt im Rahmen der Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen, insbesondere durch folgende 
Maßnahmen: 

1.  Durch die Beantragung von öffentlichen Mitteln für kirchliche Entwicklungsvorhaben bei 
der Bundesregierung, bei den Regierungen der Bundesländer, bei der Europäischen 
Union und bei anderen staatlichen, überstaatlichen und sonstigen öffentlichen Stellen. 

2.  Durch die Weiterleitung dieser Mittel an andere steuerbefreite Körperschaften oder Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts, insbesondere an den Verein Evangelisches Werk für 
Diakonie und Entwicklung e.V., zur Unterstützung und Durchführung von Hilfsmaßnahmen 
und Entwicklungsprojekten vorwiegend in Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa. 

3.  Durch die Förderung der Koordination und Kooperation auf dem Gebiet der Entwicklungs-
zusammenarbeit im Inland und Ausland. 

4.  Durch die Beschaffung von Mitteln für die Beratung und Förderung einschließlich des In-
ternationalen Personaldienstes und der Vergabe von Stipendien. 

5.  Der Verein kann seine Zwecke auch unmittelbar selbst erfüllen. 

6.  Der Verein kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer Hilfsperson im Sinne des § 57 
Abs. 1 Satz 2 AO bedienen, soweit er die Aufgaben nicht selbst wahrnimmt. 
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II. Ertragslage 
Der Verein schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresergebnis von T€ 24 ab (Vorjahr:  
T€ 58).  

Eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die letz-
ten beiden Geschäftsjahre zeigt folgende Struktur und Veränderung der Ertragslage: 

T€ %   T€ %   T€ %
Zuwendungen, Zuschüsse und Spenden
zur Erfüllung des Satzungszwecks,
soweit im Geschäftsjahr zugeflossen 163.755 99,7 176.994 99,7 -13.239 -7,5
Betriebskostenzuschüsse 473 0,3 474 0,3 -1 -0,2

Betriebsleistung 164.228 100,0 177.468 100,0 -13.240 -7,5
Projektaufwand, soweit im 
Geschäftsjahr abgeflossen -163.504 -99,6 -176.994 -99,7 13.490 7,6

Personalaufwand -324 -0,2 -275 -0,2 -49 -17,8

Übrige betriebliche Aufwendungen -125 -0,1 -141 -0,1 16 11,3

Betriebsaufwand -164.204 -100,0 -177.410 -100,0 13.206 7,4

Betriebsergebnis 24 0,0 58 0,0 -34 -58,9

Jahresergebnis 24 0,0 58 0,0 -34 -58,9

2023 2022 Veränderung

 

Der Verein erhielt im Berichtsjahr für die Projektarbeit vom BMZ und der Engagement Global 
gGmbH Zuwendungen, Zuschüsse und Spenden zur Erfüllung des Satzungszwecks in 
Höhe von T€ 163.755. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Zuwendungen ist im Wesentli-
chen abhängig von der Haushaltslage der Zuschussgeber. 

Die Betriebskostenzuschüsse von der EKD werden ausschließlich zur Deckung der Perso-
nal- und Sachkosten sowie für satzungsmäßige Zwecke gewährt. 

Aufgrund der Umsetzung einer neuen Zielstruktur übernimmt der EZE seit dem 1. Januar 2018 
globale, übergeordnete Aufgaben gegenüber den Zuwendungsgebern. Die Aufgabenerledi-
gung erfolgt nunmehr mit eigenem Personal. Hierdurch entstehen Personalaufwendungen 
in Höhe von T€ 324. 

Der Projektaufwand, soweit im Geschäftsjahr abgeflossen, in Höhe von T€ 163.504 bein-
haltet die Mittelweiterleitung an das EWDE. 

III. Vermögenslage 
Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig 
(Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.  
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Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. 
Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb eines Jahres fällige Beträge dem kurzfristigen 
Fremdkapital zugeordnet werden, Beträge mit Fälligkeiten zwischen einem und fünf Jahren 
dem mittelfristigen Fremdkapital sowie Beträge mit Fälligkeiten größer als fünf Jahre dem lang-
fristigen Fremdkapital. 

Die Vermögenslage des Vereins stellt sich danach wie folgt dar: 

31.12.2023 31.12.2022

T€ % T€ % T€ %

Lang-/mittelfristig gebundenes Vermögen

Forderungen aus Projektmittelbewilligungen 232.870 59,1 221.322 56,7 11.548 5,2

Kurzfristig gebundenes Vermögen

Forderungen aus Projektmittelbewilligungen 160.881 40,8 168.824 43,2 -7.943 -4,7

Flüssige Mittel 565 0,1 274 0,1 291 >100

Vermögen 394.316 100,0 390.420 100,0 3.896 1,0

Veränderung

 

Die Forderungen aus Projektmittelbewilligungen bestehen im Wesentlichen gegen das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Förderung ent-
wicklungswichtiger Vorhaben der Kirchen in Entwicklungsländern. Den Forderungen stehen 
die Verbindlichkeiten gegenüber dem EWDE gegenüber, aufgrund der Tatsache, dass die 
Projektbewirtschaftung im EWDE erfolgt und die Mittel des BMZ auch dahin weitergeleitet wer-
den. Wir verweisen auf unsere Erläuterung unter D.II.2. Bewertungsgrundlagen. 

31.12.2023 31.12.2022

T€ % T€ % T€ %

Eigenkapital 248 0,1 224 0,1 24 10,7

Lang-/mittelfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten gegenüber dem EWDE 232.870 59,1 221.322 56,7 11.548 5,2

Kurzfristiges Fremdkapital

Rückstellungen 45 0,0 44 0,0 1 2,3

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 18 0,0 0 0,0 18 k.A.

Verbindlichkeiten gegenüber dem EWDE 161.132 40,8 168.824 43,2 -7.692 -4,6

Übrige Verbindlichkeiten 3 0,0 6 0,0 -3 -50,0

161.198 40,8 168.874 43,2 -7.676 -4,5

Kapital 394.316 100,0 390.420 100,0 3.896 1,0

Veränderung
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Das Eigenkapital hat sich in Höhe des Jahresüberschusses um T€ 24 auf T€ 248 erhöht. 

Die Rückstellungen in Höhe von T€ 45 betreffen neben den Jahresabschlussprüfungs- und 
Steuerberatungskosten (T€ 17) insbesondere Personalrückstellungen aus Urlaubsansprüchen 
und Mehrarbeit der Mitarbeitenden (T€ 28). 

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem EWDE betreffen die noch weiterzuleitenden Mittel zur 
zweckentsprechenden Verwendung, hinsichtlich der Förderung entwicklungswichtiger Vorha-
ben der Kirchen in Entwicklungsländern. 

In den Übrigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus der Ge-
haltsabrechnung ausgewiesen. 

IV. Finanzlage 
Die nachstehende Kapitalflussrechnung zeigt Herkunft und Verwendung der Finanzierungs-
mittel und wird nach DRS 21 (indirekte Methode) dargestellt: 

2023 2022
T€ T€

Periodenergebnis 24 58

Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-3.604 -9.957

Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 1 4

Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 3.871 9.903

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 292 8

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 292 8

Finanzmittelfonds am 1.1. 273 265

Finanzmittelfonds am 31.12. 565 273
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Liquiditätsgrade 

Die Liquiditätsgrade haben sich wie folgt entwickelt: 
 

  31.12.2023 31.12.2022 Veränderung 

  T€ T€ T€ % 

Flüssige Mittel 565 274 291 >100 

./. Kurzfristige Schulden 161.198 168.874 -7.676 -4,5 

Liquidität I -160.633 -168.600 7.967 -4,7 

+ Kurzfristige Forderungen 160.881 168.824 -7.943 -4,7 

Liquidität II 248 224 24 10,7 
 

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres eine Überdeckung von  
T€ 248 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach in vollem 
Umfang das kurzfristige Fremdkapital. 

Die Liquiditätsgrade I und II stellen sich im Zeitablauf wie folgt dar: 

 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Liquiditätsgrad I in % 0,4 0,2 0,1 2,5 2,5 

Liquiditätsgrad II in % 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1 
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F. SCHLUSSBEMERKUNG
Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses des Evangelische Zentralstelle 
für Entwicklungshilfe e. V., Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 
31. Dezember 2023 in einer von der als Anlage zu diesem Bericht beigefügten, bestätigten
Fassung abweichenden Form bedarf es unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser
Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird
hingewiesen.

Berlin, 24. Juli 2024 

Forvis Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Ingo Fehlberg Michael Proksch 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 



 

 

 

 

          ANLAGEN 



Anlage 1 
 

 

 
Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V. 

Berlin 
Bilanz zum 31. Dezember 2023 

A K T I V A 31.12.2023 31.12.2022
€ €

A.
I.

Forderungen auf Grund von 
Projektmittelbewilligungen 393.750.861,11 390.146.440,30

393.750.861,11 390.146.440,30
II. 565.069,57 273.494,31

394.315.930,68 390.419.934,61
Guthaben bei Kreditinstituten

Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

Umlaufvermögen

 

394.315.930,68 390.419.934,61 394.315.930,68 390.419.934,61  
 



Anlage 2 

 

Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V. 
Berlin 

Gewinn- und Verlustrechnung 
für 2023 

 
 

 
 
Berlin, am 27. Mai 2024 
 
 

Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V. 
 
 
 
 

Dr. Anne Gidion          Dr. Almuth Beate Hofmann          Dr. Imme Scholz 
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Rechtliche und steuerliche Verhältnisse 

1. Rechtliche Verhältnisse 

Firma, Sitz 

Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V., Berlin 

Vereinsregister 

Der Verein wird unter der Nummer VR 34081 B beim Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin (Char-

lottenburg) geführt. Die letzte Eintragung datiert vom 27.1.2023. 

Satzung 

Es gilt die Satzung in der Fassung vom 13.7.1962, zuletzt geändert durch Beschluss der Mitglieder-

versammlung vom 13.12.2017, eingetragen im Vereinsregister am 20.12.2017. 

Vereinszweck 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, Unterstützung hilfsbedürftiger 

Personen im Sinne des § 53 AO sowie die Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der 

Studentenhilfe. Daneben kann der Verein auch die ideelle und finanzielle Förderung anderer steuer-

begünstigter Körperschaften, Körperschaften des öffentlichen Rechts oder auch von ausländischen 

Körperschaften zur ideellen und materiellen Förderung und Pflege der zuvor genannten Zwecke vor-

nehmen (§ 58 Nr. 1 AO). Er soll einen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit und Frieden leisten und Gottes 

Schöpfung bewahren helfen. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Benachteiligte, Arme und Menschen, 

die am Rand der Gesellschaft leben. 

Der Verein verwirklicht dies im Rahmen der Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen, insbesondere 

durch folgende Maßnahmen: 

1. Durch die Beantragung von öffentlichen Mitteln für kirchliche Entwicklungsvorhaben bei der Bun-

desregierung, bei den Regierungen der Bundesländer, bei der Europäischen Union und bei ande-

ren staatlichen, überstaatlichen und sonstigen öffentlichen Stellen. 
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2. Durch die Weiterleitung dieser Mittel an andere steuerbefreite Körperschaften oder Körperschaften 

des öffentlichen Rechts, insbesondere an den Verein Evangelisches Werk für Diakonie und Ent-

wicklung e.V., zur Unterstützung und Durchführung von Hilfsmaßnahmen und Entwicklungsprojek-

ten vorwiegend in Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa. 

3. Der Verein dient der Koordination und Kooperation auf dem Gebiet der Entwicklungszusammen-

arbeit im In- und Ausland. Der Verein beschafft auch Mittel zur Beratung und Förderung einschließ-

lich des Internationalen Personaldienstes und der Vergabe von Stipendien. 

Organe 

– Mitgliederversammlung 

– Vorstand 

Dr. Anne Gidion, Prälatin, Berlin, Vorsitzende 

Dr. Imme Scholz, Diplomsoziologin, Bonn, stellvertretende Vorsitzende 

Dr. Almuth Beate Hofmann, Bischöfin, Kassel 

– Geschäftsführung 

Dr. Jörg Kruttschnitt, Vorstand des EWDE, Berlin 

Petra Susanne Berner, Direktorin Internationale Programme EWDE, Berlin 

Robert Mehr, seit dem 1.1.2023 Abteilungsleitung Kapazitätsstärkung und Lernen EWDE, Berlin 

Frau Petra Susanne Berner war bis zum 31.7.2023 Teil der Geschäftsführung und hat den Verein 

verlassen. 

Der Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V. wird gerichtlich und außergerichtlich durch 

den Vorsitzenden des Vorstands und ein weiteres Vorstandsmitglied vertreten. 

In der Mitgliederversammlung vom 13.9.2023 wurde der Jahresabschluss 2022 festgestellt und dem 

Vorstand sowie der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 
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Wesentliche Verträge: 

Mit dem EWDE wurden mit Datum vom 13.12.2017 verschiedene Verträge zur zukünftigen Zusam-

menarbeit der beiden Träger geschlossen (Globalmittelvertrag, Sondermittelvertrag, Dienstleistungs-

verträge). Diese Verträge wurden mit dem 1.1.2018 wirksam. Sie regeln umfassend die jeweiligen 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen den beiden Rechtsträgern. Gleichzeitig wurden die bis 

dahin geltende vertragliche Regelungen zwischen den Vertragspartnern aufgehoben.  

Weitere wesentliche Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen 

oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder 

werden können, wurden nach den uns gegebenen Auskünften nicht abgeschlossen. 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

2. Steuerliche Verhältnisse 

Der Verein wird unter der Steuernummer 27/664/56534 beim Finanzamt für Körperschaften I in Berlin 

geführt. 

Mit Freistellungsbescheid, zuletzt für die Kalenderjahre 2018 bis 2020, vom 7.6.2022 bescheinigte 

das Finanzamt für Körperschaften I, Berlin, dass der Verein als ausschließlich und unmittelbar steu-

erbegünstigten gemeinnützigen Zwecken dienend nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaft-

steuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit ist. 

Der Verein ist gemäß o. g. Freistellungsbescheid zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen be-

rechtigt, da er mildtätige, kirchliche und folgende gemeinnützige Zwecke, nämlich die Förderung der 

Entwicklungszusammenarbeit sowie die Förderung der Volks- und Berufsbildung, verfolgt. 

---------------------------------------- 



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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